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Anordnung
über die Planung und Kontrolle des Bargeldumlaufs 

' vom 31. Januar 1968

Zur Wahrnehmung der Verantwortung der Staats
bank der Deutschen Demokratischen Republik für die 
Planung und Kontrolle des Bargeldumlaufs wird auf 
Grund des § 4 Abs. 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 1967 
über die Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBL I S. 132) folgendes angeordnet:

§ 1
Aufgaben der Betriebe, 

wirtschaftsleitenden Organe 
und Haushaltsorganisationen

(1) Nachstehende Betriebe, wirtschaftsleitende Or
gane und Einrichtungen sind auf Anforderung ihres 
kontoführenden Kreditinstituts verpflichtet, bei diesem 
ihren Bargeldbedarf für Löhne und Gehälter anzumel
den:

a) volkseigene Betriebe (einschließlich Konsortien)
b) Vereinigungen Volkseigener Betriebe (bzw. die 

ihnen gleichgestellten Organe)
c) Haushaltsorganisationen
d) konsumgenossenschaftliche Produktions- und 

Handelsbetriebe sowie Molkereigenossenschaften
e) andere Betriebe, die Planaufgaben erhalten, mit 

Ausnahme der Betriebe mit staatlicher Beteili
gung sowie der sozialistischen Genossenschaften 
des Handwerks und der Landwirtschaft

(nachstehend Betriebe genannt).

(2) Die Leiter der zentralen staatlichen Organe können 
im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Staatsbank 
der Deutschen Demokratischen Republik anweisen, daß 
die Betriebe ihres Verantwortungsbereiches ihren ge
samten Bargeldbedarf anzumelden haben.

(3) Die Anmeldungen des Bargeldbedarfs gemäß Ab
sätzen 1 und 2 sind im Stadium der Ausarbeitung des 
Volkswirtschaftsplanes für das jeweilige Planjahr ab
zugeben.

(4) ‘ Bei größeren Abweichungen des effektiven Bar
geldbedarfs vom angemeldeten Bedarf sind die unter 
Abs. 1 genannten Betriebe auf Anforderung des konto
führenden Kreditinstituts verpflichtet, ihren effekti
ven Bargeldbedarf für Löhne und Gehälter zu analy
sieren und die Ursachen der Abweichung zu ermitteln.

(5) Die Betriebe übergeben auf Anforderung des 
kontoführenden Kreditinstituts Angaben über den 
effektiven Bargeldbestand.

§ 2  
Aufgaben 

der Kreditinstitute 
in den Bezirken und Kreisen

(1) Im Aufträge der Staatsbank führt die Industrie- 
und Handelsbank der Deutschen Demokratischen Repu
blik (nachstehend IHB genannt) durch ihre Kreisfilialen 
und Bezirksdirektionen die territoriale Planung und 
Kontrolle des Bargeldumlaufs in den Bezirken und 
Kreisen durch. Sie übergibt die Bargeldumsatzpläne 
der Bezirke zur Bestätigung an die Staatsbank und 
unterrichtet die Räte der Bezirke und Kreise sowie die 
Staatsbank über die Ergebnisse ihrer Kontroll- und 
Analysentätigkeit hinsichtlich der Erfüllung dieser 
Pläne.

(2) Die Bezirksdirektionen der IHB wirken bei der 
Ausarbeitung der Bezirksbilanzen der Geldeinnahmen 
und -ausgaben der Bevölkerung mit. Im Zusammen
hang mit der Durchführung der Perspektiv- und 
Jahrespläne der Volkswirtschaft analysieren die Kreis
filialen und Bezirksdirektionen der IHB die Entwick
lung der Geldeinnahmen und -ausgaben der Bevölke
rung in den Territorien auf der Grundlage der Bar
geldbewegungen.


